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N i e d e r s c h r i f t  2 1 / 2 0 1 8 - 2 3  
über die 21. Sitzung der Gemeindevertretung Boostedt 

am Montag, den 22. November 2021, 19.30 Uhr 

in Boostedt, Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule, Twiete 46 

 

 öffentlicher Sitzungsteil    nichtöffentlicher Sitzungsteil 

 

Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr  Ende der Sitzung: 20.00 Uhr 

 

I. Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Anwesende Mitglieder: 

1. Bm Hartmut König als Vorsitzender 8. GV’in Henrike Hoekstra-Wildelau 

2. GV’in Gesa Bierstedt 9. GV’in Kathrin Sawade 

3. GV Heino Christophersen 10. GV’in Bianka Mathiak-Fürstenwerth 

4. GV Michael Feldmann 11. GV Joachim Siercks 

5. GV Gernot Haase 12. GV’in Birgit Vonderschmitt 

6. GV Wolfgang Brückner 13. GV’in Marina Weber 

7. GV Olaf Freese 14. GV Peter Windisch 

 

2. Es fehlten entschuldigt: 

1. GV Joachim Schlüter 

2. GV Martin Zimmer 

3. GV Björn Zierow  

 

3. Es fehlten unentschuldigt: 

./.  

 

4. Gäste 

Vors. Seniorenbeirat Werner Gohl  

  

 

5. Von der Amtsverwaltung hinzugezogen: 

Verwaltungsfachangestellte Kaja Paffendorf Diese zugleich als Protokollführerin. 
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II. Tagesordnung 

Öffentlicher Teil  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung 

3. 3G-Verordnung in gemeindlichen Sitzungen 

4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung am 11.10.2021 

5. Einwohnerfragezeit 

6. 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Boostedt für Teilflächen im Norden 
und Süden der ehemaligen Rantzau-Kaserne (Konversionsphase I)  
- abschließender Beschluss für den Geltungsbereich der Feuerwehr  

7. Anfragen, Verschiedenes 

 

III. Beratungsinhalte und Beschlüsse 

TOP 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

Beratungsinhalt: 

Der Vorsitzende Bm Hartmut König eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und 
begrüßt alle Anwesenden. Er stellt die form- und fristgerechte Sitzungseinladung 
und die Beschlussfähigkeit der Gemeindevertretung fest. Entschuldigt fehlen GV 
Martin Zimmer, GV Joachim Schlüter und GV Björn Zierow.  

Bearb.  durch: 

 

 

TOP 2. Änderungsanträge zur Tagesordnung 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verweist auf den Eilantrag der GV’in Marina Weber vom 
21.11.2021. In diesem wird „die Durchführung von gemeindlichen Sitzungen mit 
der 3G-Regelung“ beantragt. Da der Bürgermeister keinen Bericht vorzutragen 
hat, würde die Beratung unter Tagesordnungspunkt 3 erfolgen.  

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt den TOP 3 Bericht des Bürgermeisters von 
der Tagesordnung abzusetzen. Außerdem wird die Tagesordnung um den 
Punkt „3G-Verordnung in gemeindlichen Sitzungen“ erweitert. Dieser soll unter 
TOP 3 beraten werden. 

LVB z. A. 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: -- 
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TOP 3. 3G-Verordnung in gemeindlichen Sitzungen 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König erläutert den vorliegenden Antrag. Außerdem berichtet er, 
dass eine 3G-Regelung derzeit nicht für Kommunalorgane gilt. Das 
Innenministerium gibt den Kommunen jedoch das Recht, die 3G-Regelung 
anzuwenden. Die Gemeinde muss sicherstellen, dass auch Vorort Tests zur 
Verfügung stehen. Außerdem muss der QR-Code der CovPass App eingelesen 
werden. Die AHA-Regeln könnten weiterhin gelten. Es wird darauf verwiesen, 
dass die Gemeinde Boostedt jemanden bestimmen muss, der sowohl die 
Impfnachweise als auch die Tests kontrolliert.  
 
GV Wolfgang Brückner erklärt, dass im Personal- und Finanzausschuss des 
Amtes beschlossen wurde, Schutzwände aufzustellen. Für die Gemeinde 
Boostedt wurden keine Wände bestellt. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, 
ob es noch möglich ist, Schutzwände zu bestellen. Für die 
Gemeindevertreter*innen und die bürgerlichen Mitglieder*innen der 
gemeindlichen Ausschüsse könnte der Impfstatus einmal erfasst werden.  

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A01.1.2 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt für die nächstmöglichen gemeindlichen 
Sitzungen die 3G-Regelung festzusetzen.  

1) LVB 
2) Bm 
3) A02.1.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

 

 

TOP 4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung am 
11.10.2021 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung vom 11.10.2021 wird 
genehmigt.  

LVB z. A.  

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 13 dagegen: - Enthaltungen: 1 

 

 

TOP 5. Einwohnerfragezeit 

Beratungsinhalt: 

Seitens der Einwohner*innen werden keine Fragen gestellt. 

Bearb.  durch: 
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TOP 6. 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Boostedt für Teilflächen im 
Norden und Süden der ehemaligen Rantzau-Kaserne (Konversionsphase I)  
- abschließender Beschluss für den Geltungsbereich der Feuerwehr 

Beratungsinhalt: 

Frau Paffendorf erklärt, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
festgestellt wurde, dass in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung im 
Übersichtsplan die Fläche der Feuerwehr nicht enthalten war. Die 
Bekanntmachung war damit fehlerhaft und der Teilbereich der Feuerwehr nicht 
genehmigungsfähig. Da alle Verfahrensschritte, auf die sich der Fehler auswirkt, 
wiederholt werden müssen, wurde die öffentliche Auslegung für den Teilbereich 
in der Zeit vom 04.10.2021 bis zum 05.11.2021 wiederholt. Es sind keine 
Stellungnahmen abgebeben wurden. Der abschließende Beschluss kann für 
den Teilbereich der Feuerwehr gefasst werden. 

Bearb.  durch: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Gemeindevertretung beschließt:  

1. Die in der Gemeindevertretung am 24.02.2021 beschlossene Abwägung 
bleibt unverändert bestehen. Es sind keine neuen Stellungnahmen 
eingegangen. 

2. Die Gemeindevertretung beschließt die 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den Teilbereich Feuerwehr. Für die 
verbleibenden Flächen gilt der abschließende Beschluss vom 24.02.2021. 

3. Die Begründung wird gebilligt. 

4. Die Amtsverwaltung wird beauftragt, die Unterlagen aus dem 
Wiederholungsverfahren zur Teilfläche Feuerwehr der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes zur Genehmigung vorzulegen und danach die 
Erteilung der Genehmigung nach § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich 
bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit 
der Begründung während der Sprechstunden eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung 
anzugeben, dass der wirksame Flächennutzungsplan ins Internet unter der 
Adresse www.boostedt.de eingestellt ist und über den digitalen Atlas Nord 
des Landes Schleswig-Holstein zugänglich ist. 

 

A02.4.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 14 dagegen: - Enthaltungen: - 

Bemerkung: Aufgrund des § 22 GO waren keine Gemeindevertreter*innen von der Beratung 
ausgeschlossen 

 

TOP 7. Anfragen, Verschiedenes 

Beratungsinhalt: 

GV Gernot Haase fragt, ob durch das hiesige Ordnungsamt Kontrollen in der 
Gastronomie durchgeführt werden. Bm Hartmut König antwortet, dass er die 
Problematik an das Ordnungsamt weitergetragen hat. Das Ordnungsamt hat 
erklärt, dass es personell nicht möglich sei, die Kontrollen durchzuführen. Er 
wird dies jedoch auch schriftlichem Wege einfordern. GV’in Bianka Mathiak-
Fürstenwerth erklärt, dass das Ordnungsamt des Kreises Segeberg 

Bearb.  durch: 

 

 

A03.1.1 
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strichprobenartige Kontrollen, nach Hinweisen, durchführt. Sie empfiehlt, dass in 
der Kreisverwaltung angerufen werden sollte, wenn ein Verdacht vorliegt.  

GV Gernot Haase regt an, dass in der Waldsiedlung die versiegelten Flächen 
entsiegelt werden. Es muss jedoch ein Ausgleich für die neu zu versiegelnden 
Flächen geschaffen werden. Dies ist nicht nachvollziehbar und er bittet die 
Verwaltung zu prüfen, welche Möglichkeiten die Gemeinde hat , rechtlich 
dagegen vorzugehen. 

Hinweis der Protokollführung: Der Ausgleich wurde für die vorhandenen 
Waldflächen geschaffen, die im Rahmen der Bebauung gerodet werden 
müssen. Ein Ausgleich für die Bauflächen muss nicht geschaffen werden, da 
das Bauleitplanverfahren nach § 13a BauGB durchgeführt wird.  

 

 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20.00 Uhr. 

 

 

g.g.u. 

 

____________________________     __________________________ 

Vorsitzender        Protokollführerin 


